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(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau Ministerin. 
Wir kommen zügig zur Abstimmung. Der Rechtsausschuss empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung Drucksache 14/10031, den Gesetzentwurf Drucksache 14/9508 unverändert 
anzunehmen. Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Enthält sich jemand? – Bei Enthaltung 
des fraktionslosen Kollegen Sagel ist dies einstimmig so beschlossen. In zweiter Lesung ist 
damit der Gesetzentwurf Drucksache 14/9508 verabschiedet. 
Wir kommen zu: 

7 Bundesregierung plant in der Gesundheitspolitik den Einstieg in die Kopfpauschale und den Aus-
stieg aus der solidarischen Krankenversicherung 
Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 14/10023 

Entschließungsantrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 14/10060 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die SPD-Fraktion Frau Kollegin Gebhard das Wort. 

Heike Gebhard (SPD): Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir können in 
diesem Tagesordnungspunkt die Diskussion von heute Morgen ein Stück weit konkreter 
fortsetzen. Das will ich auch tun. Ich will hier keine Kaffeesatzleserei betreiben, sondern 
mich ganz konkret Wort für Wort an Ihrem Koalitionsvertrag, den Sie in Berlin geschlossen 
haben, entlanghangeln. 
Lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen:  

Die soziale Krankenversicherung in Deutschland bietet 90 Prozent der Bevölkerung einen 
umfassenden Krankenversicherungsschutz. Dieser auf Solidarität basierende Schutz ist 
ein entscheidender Standortfaktor und hat maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg 
Deutschlands beigetragen. Das deutsche Krankenversicherungssystem ist ein Garant für 
die Stabilität unserer Gesellschaft. Kapitalgedeckte Schutzsysteme, das zeigt die derzei-
tige Finanzkrise, unterliegen dagegen den Risiken der Finanz- und Kapitalmärkte. 

Dann geht es weiter: 
Das deutsche Gesundheitssystem hat sich bewährt und dient anderen Ländern als Vor-
bild. … Ein Systemwechsel wäre schädlich. 

Dieses Zitat entstammt nicht etwa den gesundheitspolitischen Grundsätzen der Sozialde-
mokratie, obwohl es da auch hinpasst, es ist auch kein Zitat der großen Versorgerkassen, 
sondern es stammt aus den gesundheitspolitischen Positionen der Ersatzkassen, die diese 
vor der Bundestagswahl so veröffentlicht haben. 
Was sagen Sie nun zu diesen Punkten, zu diesen Anforderungen in Ihrem Koalitionsver-
trag? Da heißt es: 
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Die Versicherten sollen auf der Basis des bestehenden Leistungskatalogs so weit wie 
möglich ihren Krankenversicherungsschutz selbst gestalten können. 

Das heißt doch wohl, dass der gesamte Leistungskatalog nicht für jeden automatisch gesi-
chert ist, sondern dass es von der individuellen Wahl seines Versicherungsschutzes ab-
hängt. Sollen hier etwa Tarife mit Selbstbeteiligung, Teilkasko und Vollkasko etabliert wer-
den? Verraten Sie doch dann bitte einmal den Menschen, wie sie ihre Krankheit dem 
selbstgestalteten Versicherungsschutz anpassen sollen! Das Kunststück wird man, glaube 
ich, nicht schaffen. 
Kommen wir zum nächsten Punkt im Koalitionsvertrag. Dort heißt es: Das bestehende Sys-
tem wird in eine Ordnung mit „einkommensunabhängigen Arbeitnehmerbeiträgen“ überführt. 
– Da wird die Katze aus dem Sack gelassen. Einkommensunabhängige Beiträge sind be-
kanntlich nur für Besserverdienende interessant. Das heißt, sie sind für den jeweiligen Chef, 
nicht aber für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Vorteil. Diese Art von Gleichmache-
rei, eine solche Kopfpauschale, zerstört den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. 

(Beifall von der SPD) 
Damit – die Idee ist ja nicht neu – knüpfen Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der 
CDU, nahtlos an Ihren Leipziger Parteitag von 2003 an. Die damalige Reaktion haben Sie 
sicherlich noch in schmerzhafter Erinnerung. Das hat Sie wohl auch veranlasst, dieser die 
Gesellschaft verletzenden Kopfpauschale ein bisschen weiße, schmerzstillende Salbe hin-
zuzufügen, die da heißt: Sozialausgleich. 
Doch warum, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, ein soziales System zerstören, um 
ein neues, unsoziales System dann sozial ausgleichen zu müssen? – So fragt meines Er-
achtens völlig zu Recht der Mediziner Dr. Bernd Hontschik am letzten Wochenende in der 
„Frankfurter Rundschau“.  
Eigentlich müssten wir doch alles daransetzen, unser System so weiterzuentwickeln, dass 
alle Versicherten, egal ob gesetzlich oder privat versichert, den gleichen Zugang zur medizi-
nischen Versorgung erhalten. Oder, um es mit den Worten des bayrischen Hausärztever-
bandes zu sagen: Jede Erkrankung eines Patienten muss unabhängig von dessen wirt-
schaftlichem Status angemessen behandelt werden. - Da gibt es schon jetzt Verbesse-
rungsbedarf, beispielsweise, wenn gesetzlich Krankenversicherte länger auf einen Termin 
beim Facharzt warten müssen als Privatversicherte. 
Doch die von CDU/CSU und FDP unterzeichnete Vereinbarung führt nicht nur zu einer 
Zwei-, sondern zu einer Mehrklassenmedizin. 90 % unserer Bevölkerung – ich sagte es 
schon – sind gesetzlich versichert. Die Grundlagen für die Krankenkassen verschlechtern 
Sie mit den Absichten, die Sie im Koalitionsvertrag verankert haben, dramatisch. 
Sie wollen den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich zurückfahren. Das heißt: Den 
finanziellen Ausgleich gerade für die hier bei uns in Nordrhein-Westfalen großen Versorger-
kassen wie AOK und Knappschaft, die wegen ihrer Versicherten und ihrer Morbiditätsstruk-
tur für ihre Versicherten mehr Kosten aufwenden müssen als andere, treffen Sie damit. Sie 
schicken die Kassen wieder in einen Wettbewerb um junge, gesunde Singles, den wir gera-
de dabei waren zu überwinden. Wer wie ich regelmäßig Auto fährt und dabei gezwunge-
nermaßen auch Radiowerbung zur Kenntnis nimmt, kann sich regelmäßig anhören, wie 
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schon jetzt die privaten Versicherungen genau diesen Personenkreis umwerben. Bald müs-
sen es die gesetzlichen Krankenkassen wohl auch tun.  
Gleichzeitig schließen Sie aber die gesetzlichen Krankenversicherungen von den beabsich-
tigten Zusatzversicherungen aus, indem Sie den Privaten dieses Recht exklusiv verleihen. 
Ich weise noch mal darauf hin – Herr Henke, Sie haben heute Morgen gerufen: Lesen bildet! 
–: Ja, wir haben den Koalitionsvertrag wortwörtlich gelesen. Das steht genau so darin, aber 
nicht unter einem Kommissionsvorbehalt, also nicht in einer Regelung, die noch auszuhan-
deln ist, sondern das ist bereits verankert. Es heißt also nicht „kann“, „wird geprüft“ oder 
„soll“, sondern es ist so.  
Eigentlich hat man an dieser Stelle als gesetzlich Krankenversicherter längst genug von Ih-
rer Vereinbarung. Aber Sie legen noch eine Schüppe drauf, und die Menschen hier in Nord-
rhein-Westfalen und überall in Deutschland müssen es möglichst schnell erfahren. Den Ar-
beitgebern sagen Sie nämlich auch nicht als Prüfauftrag, sondern definitiv zu: Der Beitrag 
der Arbeitgeber bleibt fest – auf dem heutigen Stand. Hier haben Sie offenbar auch keinen 
Beratungsbedarf mehr.  
Das heißt für die Versicherten: Jede Kostensteigerung im Gesundheitssystem, sei es dank 
medizinischen Fortschritts, sei es durch höhere Mobilität, sei es durch höhere Personal- und 
Sachkosten, wird zukünftig ausschließlich von den Versicherten getragen. Damit schwinden 
auch die Verantwortung der Arbeitgeber für ein effizientes Versorgungssystem und der An-
reiz – das ist ganz wichtig; wir sind in einem Ausschuss nicht nur für Gesundheit, sondern 
auch für Arbeit –, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass sie nicht krank machen. Und obwohl 
Sie die Verantwortung der Arbeitgeber reduzieren, schreiben Sie ihnen gleichzeitig noch 
mehr Mitwirkungsrechte im Bereich der Selbstverwaltung der Krankenkassen zu.  
Wie man den Medien entnehmen konnte, gab es in den Reihen der CDU auf ihrem Kleinen 
Parteitag durchaus Kritik. So soll beispielsweise die ehemalige saarländische Sozialministe-
rin Regina Görner – von Herrn Tillich und Herrn Müller hört man Ähnliches – gefordert ha-
ben, dass die Krankenversicherung umlagefinanziert bleiben soll und bei der Pflegeversi-
cherung nicht auf die Kapitaldeckung gesetzt werden soll.  
Doch wo war Ihr Protest, Herr Laumann? Herr Linssen hat heute Morgen gesagt, wir sollten 
ein bisschen Ordnung in den Laden bringen. Die Vielstimmigkeit, die ich aus CDU-Reihen 
zu dieser Geschichte gehört habe, schreit in der Tat auch nach Ordnung, aber nach einer 
Ordnung im Sinne der Versicherten und nicht im Sinne nur eines Teils der Versicherten. 
Als Zweites möchte ich noch anmerken: Wo bleiben Sie eigentlich mit den Positionen, die 
Sie uns im letzten Jahr mit schöner Regelmäßigkeit vorgetragen haben, ob bei Podiumsdis-
kussionen, bei Demonstrationen oder in diesem Hohen Hause, Herr Minister? Sie haben 
angeprangert, dass Berlin, dass das Gesundheitsministerium dafür sorgen soll, dass wir in 
der Krankenhausfinanzierung einen Bundesbasisfallwert bekommen. Herr Minister, in der 
Tat beschreiten wir seit Jahren den Weg von der Einzelfallfestlegung hin zu der Festlegung 
eines Landesbasisfallwertes. Und daraus hätte sich jetzt der nächste Schritt entwickeln kön-
nen. Es war angedacht, zu einem Bundesbasisfallwert zu kommen.  
Aber Ihre Kolleginnen und Kollegen Länderminister, insbesondere von der CDU, haben 
Nein gesagt. Jetzt stehen das Regionalisierungsprinzip und die Absage an den Bundesba-
sisfallwert definitiv schriftlich im Koalitionsvertrag. Was sagen Sie nun den Krankenhäusern? 
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Auf welchen Sankt-Nimmerleins-Tag wollen Sie sie vertrösten? In dieser Legislaturperiode 
bekommen Sie ihn jedenfalls nicht mehr. – Danke schön. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau Kollegin Gebhard. – Für die CDU-
Fraktion spricht Herr Kollege Henke. 

Rudolf Henke (CDU): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Um das Thema 
Bundesbasisfallwert anzusprechen: Auch ich bin ein Anhänger des Bundesbasisfallwerts. 
Ich kriege ihn in meinen Organisationen, in denen ich sonst noch tätig bin, aber auch nicht 
durch, weil die Interessenlagen ganz unterschiedlich sind. Wahr ist trotzdem, dass in der 
letzten Legislaturperiode eine Konvergenz der Basisfallwerte auf Länderebene beschlossen 
worden ist. Insofern haben wir eine Annäherung, die heute für eine geringere Differenz der 
Landesbasisfallwerte sorgt, als wir sie früher hatten. Zu der Zeit, als sie groß war, hat die 
Vorgängerin von Herrn Minister Laumann hier noch erklärt, dass sie gar nichts von einem 
Angleichungsprozess halte. Insofern empfehle ich: Vorsicht an der Bahnsteigkante!  
Die Bundesregierung – so überschreibt die SPD ihren Antrag – plant in der Gesundheitspoli-
tik den Ausstieg aus der solidarischen Krankenversicherung. Der Landtag soll deswegen ei-
ne Reihe von Aufforderungen nach Berlin richten. Aber sollen wir das wirklich tun? Denn 
schon die Annahmen, die dem Ansinnen zugrunde liegen, sind entweder falsch oder schief.  
Anders als von der SPD-Landtagsfraktion behauptet, enthält der Koalitionsvertrag weder 
den Ausstieg aus einer solidarischen Krankenversicherung noch den Einstieg in eine Zwei-
klassenmedizin, die den Arbeitnehmer einseitig belastet. Soweit sich die Finanzierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung künftig in Ergänzung zum bestehenden Beitragsverfah-
ren auch auf einkommensunabhängige Arbeitnehmerbeiträge stützt, werden sie – das ist 
klarer Wortlaut des Koalitionsvertrags – sozial ausgeglichen. Im Koalitionsvertrag heißt es 
wörtlich: 

Langfristig wird das bestehende Ausgleichssystem überführt in eine Ordnung mit mehr 
Beitragsautonomie, regionalen Differenzierungsmöglichkeiten und einkommensunabhän-
gigen Arbeitnehmerbeiträgen, die sozial ausgeglichen werden. 

Es bleibt also für die Union bei dem Ziel, die zukünftige Finanzierung in der gesetzlichen 
Krankenkasse generationengerecht, nachhaltig und sozial ausgewogen zu gestalten. Und 
wir halten an unserer Überzeugung fest, dass es dazu einer Entkopplung von den Lohnkos-
ten bedarf – einer Überzeugung, die ihren Niederschlag übrigens auch im Koalitionsvertrag 
Nordrhein-Westfalen von 2005 findet. 
Verehrte Frau Gebhard, ob Arbeitgeberbeitrag oder Arbeitnehmerbeitrag, ob einkommens-
abhängig oder einkommensunabhängig - letztlich muss doch ökonomisch jeder Beitrag, der 
über die Lohnkosten finanziert wird, zwingend von den Arbeitnehmern aufgebracht werden, 
weil es immer die Arbeitnehmer sind, die die wirtschaftliche Deckung für alle in den Arbeits-
kosten enthaltenen Beitragsanteile erarbeiten müssen. 

(Zuruf von Barbara Steffens [GRÜNE]) 
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